
  

 

 

INFORMATION 

vom 23. April 2021 

 

 

44. WICHTIGE INFORMATION 

Maibaumaufstellen 

 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

 

Aufgrund der zahlreichen Anfragen betreffend das Maibaumaufstellen können wir Dir die 

Rechtslage wie folgt zusammenfassen:  

 

Als Veranstaltung nach § 13 Abs 2 4. SchuMaV idgF ist das „Maibaum-Aufstellen“ mit Publikum 

verboten.  

 

Das Aufstellen des Maibaums durch eine dazu beauftragte Firma, durch Gemeindebedienstete 

im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit oder durch die Freiwilligen Feuerwehren ist nach 

Auskunft des Gesundheitsministeriums unter Einhaltung folgender Auflagen möglich:  

 

Es müsste zwar zwischen den aufstellenden Personen ein 2-Meter-Abstand eingehalten 

werden, da jedoch zu erwarten ist, dass dieser Abstand unterschritten wird, ist jedenfalls auch 

das Tragen von FFP2-Masken erforderlich. 

 

Mit herzlichen Grüßen! 
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